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Wichtige Rufnummern und Adressen auf einen Blick 

Haben Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz?   

An wen senden Sie einen Widerruf oder eine Kündigung? 

Cronbank AG 

Im Gieferth 10 
63303 Dreieich 

 
Fax: 06103 391203  

E-Mail: finanzkauf@cronbank.de 

 

An wen melden Sie einen Versicherungsfall? 

AXA Partners 
Leistungsabteilung 

Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 

 
Telefon: +49 (0) 302084-7698 

Telefax: +49 (0) 69- 38079968 

E-Mail: clp.de.leistungsservice@partners.axa 
 

 

 
 

Wo können Sie sich beschweren? 

Wenn Sie einmal mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten, wen-

den Sie sich bitte zunächst an uns, Ihren Versicherer. Wir versuchen dann, 
gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden. 

 

AXA Partners 

Leistungsabteilung 

Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 

 
Telefon: +49 (0) 302084-7698 

Telefax: +49 (0) 69- 38079968 
E-Mail: clp.de.leistungsservice@partners.axa 

 

Wir sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Wenn Sie Ver-
braucher sind, können Sie daher das kostenlose Streitschlichtungsverfah-

ren des Versicherungsombudsmanns in Anspruch nehmen. Bitte wenden 
Sie sich hierzu an: 

 
Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 

 

Alternativ können Sie sich auch an unsere Aufsichtsbehörden wenden:  
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 

Telefon: 0228 4108-0 
Telefax: 0228 4108-1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de 
 

 
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 

61 rue Taitbout 

75436 Paris Cedex 09, 
Frankreich 

E-Mail: info-clientele@acpr.banque-france.fr 
 

Wenn Sie eine Beschwerde beim Versicherungsombudsmann oder bei ei-
ner der Aufsichtsbehörden einlegen, beeinträchtigt das nicht Ihr Recht, 

Ihre Ansprüche durch eine Klage vor dem zuständigen Gericht zu verfol-

gen.

 
Telefon: 0800 3696000 (gebührenfrei aus dem deutschen 

Festnetz) 
Telefax: 0800 3699000 (gebührenfrei aus dem deutschen 

Festnetz  

  

mailto:xxx@yyy.de
mailto:clp.de.leistungsservice@partners.axa
mailto:clp.de.leistungsservice@partners.axa
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Begriffserklärungen 

Im Folgenden erklären wir Ihnen die wichtigsten Begriffe dieser Versiche-
rungsbedingungen. Wenn wir im folgenden Text einen der definierten Be-

griffe verwenden, kennzeichnen wir dies durch Kursivdruck.  

Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn Sie in-
folge von Gesundheitsstörungen, die von einem in Deutschland zugelas-

senen und praktizierenden Arzt nachzuweisen sind, vorübergehend au-

ßerstande sind, Ihre berufliche Tätigkeit auszuüben, sie auch tatsächlich 
nicht ausüben und keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen, es sei 

denn, es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung. Wenn Sie 
keine berufliche Tätigkeit ausüben, aus der Sie ein Einkommen erzielen, 

liegt Arbeitsunfähigkeit vor, wenn Sie infolge von Gesundheitsstörungen  
einer Erwerbstätigkeit nach medizinischem Befund vorübergehend in 

keiner Weise nachgehen können und auch tatsächlich keiner Erwerbstä-

tigkeit nachgehen. Bitte beachten Sie: Es ist möglich, dass die gesetzliche 
Sozialversicherung den Begriff „Arbeitsunfähigkeit“ eventuell anders de-

finiert hat. Für Ihren Versicherungsschutz nach diesem Vertrag ist nur un-

sere Definition verbindlich. 

Baustein: Über den Gruppenversicherungsvertrag können Sie gleichzei-

tig gegen verschiedene Risiken versichert werden, zum Beispiel Tod, Ar-
beitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit. Die einzelnen versicherten Risiken 

werden als Bausteine bezeichnet.  

Beitrag: Sie zahlen den Beitrag an die Bank. Die Bank zahlt dann Ihren 

Beitrag als Prämie an uns. Als Gegenleistung erhalten Sie Versicherungs-

schutz im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages. 

Beitrittsantrag: Mit Ihrem Beitrittsantrag erklären Sie Ihren Wunsch 

nach Versicherungsschutz. Darin vereinbaren Sie mit der Bank Einzelhei-
ten zum Versicherungsschutz, zum Beispiel den Beginn des Versiche-

rungsschutzes, die abgesicherten Risiken und die Höhe Ihres Beitrags. Ihr 

Beitrittsantrag kann in den Darlehensantrag integriert sein. Er muss ent-
weder in Schriftform abgegeben werden, also auf Papier mit Ihrer Unter-

schrift, oder in der elektronischen Form gemäß § 126a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Aufgrund des Zugangs Ihres unterschriebenen Beitrittsan-

trags und positiver Prüfung, meldet Sie die Bank als versicherte Person 
zum Gruppenversicherungsvertrag an. Sie erhalten dadurch den angebo-

tenen Versicherungsschutz. Der Beitrittsantrag ist gleichzeitig die „Ver-

tragserklärung“, auf die in der Widerrufsbelehrung Bezug genommen 

wird“.  

Erhöhte Schlussrate: Eine Darlehensrate, die wesentlich höher als die 

übrigen Darlehensraten und am Ende Ihres Darlehensvertrages zu zahlen 
ist (auch „Ballonrate“ genannt). Für die erhöhte Schlussrate können die 

Versicherungsbedingungen besondere Regelungen vorsehen. 

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Sie die nötige Sorgfalt in besonders 

schwerem Maße verletzen. Das ist der Fall, wenn Sie schon ganz nahe lie-
gende Überlegungen nicht anstellen. Es ist aber auch dann der Fall, wenn 

Sie es an der nötigen Umsicht fehlen lassen. Ein Fall grober Fahrlässigkeit 
kann beispielsweise vorliegen, wenn Sie betrunken einen Verkehrsunfall 

verursachen. 

Gruppenversicherungsvertrag: Die Bank hat mit uns einen Gruppenver-
sicherungsvertrag geschlossen. Der Gruppenversicherungsvertrag ist eine 

besondere Form des Versicherungsvertrages. Zu dem Gruppenversiche-

rungsvertrag kann die Bank Sie als versicherte Person anmelden. Damit 
die Bank Sie als versicherte Person anmelden kann, müssen Sie mit der 

Bank einen Darlehensvertrag abgeschlossen haben. Die Bank prüft an-
schließend, ob Sie versichert werden können. Wenn Sie versichert wer-

den können, erhalten Sie von der Bank eine Versicherungsbestätigung ,  

der die Dauer und den Umfang Ihres Versicherungsschutzes bestätigt.  

Karenzzeit: Die Karenzzeit tritt mit Beginn eines Versicherungsfalles ein. 
Während der Karenzzeit erbringen wir keine Leistungen. Erst wenn der 

Versicherungsfall  länger dauert als die Karenzzeit, leisten wir. Falls eine 
Karenzzeit besteht, ist die Dauer in den besonderen Versicherungsbedin-

gungen für den jeweiligen Baustein vermerkt. 

Leistungsfall: Wenn ein Versicherungsfall  eingetreten ist, der uns zur 
Leistung verpflichtet, sprechen wir von einem Leistungsfall. Wir zahlen 

dann die vereinbarte Versicherungsleistung. Ist der Versicherungsfall  ein-

getreten, können aber auch vertraglich vereinbarte Leistungsaus-

schlüsse vorliegen. In diesem Fall besteht kein Leistungsfall. 

Obliegenheiten: Wir erbringen Leistungen, wenn die Voraussetzungen 

für einen Leistungsfall  nach den Versicherungsbedingungen vorliegen. 
Sie haben als versicherte Person Pflichten zur Mitwirkung in Ihrem eige-

nen Interesse (Obliegenheiten), damit wir den Leistungsfall  prüfen kön-

nen. Werden diese Pflichten nicht erfüllt, müssen wir möglicherweise 
nicht oder nur teilweise leisten. Auch bei Abgabe des Beitrittsantrags und 

während der Laufzeit des Versicherungsschutzes können Obliegenheiten 
bestehen. Die Obliegenheiten sind in den Versicherungsbedingungen er-

läutert. 

Prämie: Die Bank ist uns gegenüber zur Zahlung der Prämie verpflichtet, 
denn sie ist unser Vertragspartner. Damit die Bank die Prämie an uns zah-

len kann, zahlen Sie einen Beitrag an die Bank. 

Schriftform: Wenn Schriftform vorgesehen ist, ist damit die gesetzliche 

Schriftform (§ 126 BGB) gemeint: Ein Dokument muss vom Aussteller ei-
genhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 

Handzeichens unterzeichnet werden. Nach dem Gesetz kann die Schrift-
form durch die elektronische Form (§ 126a BGB) ersetzt werden. Dafür 

muss der Aussteller dem elektronischen Dokument seinen Namen hinzu-

fügen und es mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen.  

Textform: Als Textform (§ 126b BGB) gelten nach dem Gesetz insbeson-

dere Brief, Fax oder E-Mail. 

Unfall: Ein Unfall im Sinne der Versicherungsbedingungen liegt vor, 

wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereig-
nis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleiden. Als 

Unfall gilt auch, wenn durch Ihre erhöhte Kraftanstrengung an Gliedma-
ßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, 

Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.  

Versicherte Rate: Die versicherte Rate ist die bei Abschluss des Versiche-

rungsschutzes in Ihrem Darlehensvertrag vereinbarte monatliche Til-
gungsrate. Sie ist in Ihrer Versicherungsbestätigung ausgewiesen. Die tat-

sächliche monatliche Tilgungsrate kann von der ursprünglich vereinbar-
ten Tilgungsrate abweichen, z.B. wenn Sie Sondertilgungen leisten, mit 

Zahlungen in Rückstand geraten, mit der Bank Tilgungspausen vereinba-

ren oder die Darlehenssumme erhöht haben. Solche Abweichungen ha-

ben keinen Einfluss auf unsere Versicherungsleistung.  

Vereinbarter Tilgungsverlauf: Der vereinbarte Tilgungsverlauf ist ein 

Zeitplan, der Bestandteil Ihres bei Abschluss des Versicherungsschutzes 
mit der Bank vereinbarten Darlehensvertrages ist. Aus dem vereinbarten 

Tilgungsverlauf lässt sich ablesen, welcher Teil Ihres versicherten Darle-
hens zu welchem Zeitpunkt der Laufzeit noch offen ist. Der tatsächliche  

Tilgungsverlauf kann von dem vereinbarten Tilgungsverlauf abweichen, 

z.B. wenn Sie Sondertilgungen leisten, mit Zahlungen in Rückstand gera-
ten, mit der Bank Tilgungspausen vereinbaren oder die Darlehenssumme 

erhöht haben. Solche Abweichungen haben keinen Einfluss auf unsere 

Versicherungsleistung. 

Versicherte Person: Wenn Sie einen Beitrittsantrag gestellt haben und 

die Bank Ihnen daraufhin die Aufnahme in den Gruppenversicherungsver-

trag durch Zusendung einer Versicherungsbestätigung bestätigt hat, sind 
Sie eine versicherte Person. Sie sind dann nach den Bestimmungen des 

Gruppenversicherungsvertrages und der Versicherungsbedingungen ver-
sichert und werden im nachfolgenden Text auch als „Sie“ oder „Ihnen“ 

angesprochen. 

Versicherte Vollzeitbeschäftigung: Sie gehen einer versicherten Voll-
zeitbeschäftigung nach, wenn Sie zum Zeitpunkt des Eintritts des Versi-

cherungsfalls seit mindestens 6 Monaten bei demselben Arb eitgeber in 

der Bundesrepublik Deutschland ein bezahltes, unbefristetes und sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis von mindestens 15 Stunden 

pro Woche innehaben. Keine versicherten Vollzeitbeschäftigungen sind 
Probearbeitsverhältnisse, Saisonarbeiten, projektgebundene Arbeiten, 
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für die Sie speziell angestellt wurden sowie Ausbildungszeiten. Ein Versi-
cherungsfall  in der Arbeitslosigkeitsversicherung liegt nach unseren Ver-

sicherungsbedingungen nur dann vor, wenn Sie aus einer versicherten 

Vollzeitbeschäftigung heraus arbeitslos geworden sind. 

Versicherungsfall: Ein Versicherungsfall  ist das Ereignis, das unsere 
Pflicht zu leisten entstehen lässt. Das Ereignis muss während der Dauer 

des Versicherungsschutzes eintreten. Beispiel: Bei der Absicherung des 

Bausteins Leben tritt der Versicherungsfall  ein, wenn Sie sterben. 

Versicherungsnehmerin: Versicherungsnehmerin des Gruppenversiche -

rungsvertrages ist Ihre Bank. Sie sind dem Gruppenversicherungsvertrag  

als versicherte Person beigetreten.  

Versicherungsbestätigung: Die Versicherungsbestätigung ist das Doku-
ment, in dem Ihnen die Bank in unserem Auftrag den Umfang und die 

Dauer Ihres Versicherungsschutzes bestätigt. Insbesondere wird Ihnen in 
der Versicherungsbestätigung bestätigt, welche versicherten Bausteine 

Sie abgeschlossen haben. Bitte heben Sie dieses Dokument sorgfältig 

auf.  

Vorsätzlich: Sie handeln vorsätzlich, wenn Sie absichtlich oder mit Willen 
etwas in die Tat umsetzen. Dies muss wissentlich geschehen. Dies ist zum 

Beispiel der Fall, wenn Sie sich bewusst selbst verletzen. 

Wartezeit: Wartezeit ist die Zeit zu Beginn Ihres Versicherungsschutzes.  
Tritt während dieser Zeit ein Versicherungsfall  ein, erhalten Sie für diesen 

Versicherungsfall  keine Leistung. Falls eine Wartezeit besteht, ist die 
Dauer in den besonderen Versicherungsbedingungen für den jeweiligen 

Baustein vermerkt.    
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Einführung in die Versicherungsbedingungen  

Diese Versicherungsbedingungen (nachfolgend auch „Bedingungen“ ge-
nannt) sind die Vertragsgrundlage der Restschuldversicherung, die Sie 

als Ergänzung zu Ihrem Darlehensvertrag abgeschlossen haben. Zweck 
der Versicherung ist die Absicherung Ihrer Zahlungsverpflichtungen aus 

dem Darlehensvertrag, den Sie mit Ihrer Bank, der  Cronbank, abge-
schlossenen haben. Der Versicherungsschutz wird Ihnen im Rahmen ei-

nes Gruppenversicherungsvertrages gewährt. Ein Gruppenversicherungs -

vertrag ist eine besondere Form des Versicherungsvertrages. Er wird zwi-
schen Ihrer Bank als Versicherungsnehmerin und uns als Versicherern ab-

geschlossen. Wir sind die AXA France Vie S.A. und AXA France IARD S.A., 
jeweils handelnd durch ihre deutsche Zweigniederlassung, Berliner 

Straße 300, 63067 Offenbach am Main. Sie können dem Gruppenversiche-
rungsvertrag beitreten, in dem Sie gegenüber Ihrer Bank einen Beitritts-

antrag abgeben. Wenn die Bank Ihren Beitrittsantrag annimmt, stellt sie 

Ihnen eine Versicherungsbestätigung aus. Sie genießen dann als versi-
cherte Person Versicherungsschutz im Rahmen des Gruppenversiche -

rungsvertrages. Ihre Restschuldversicherung kann sich aus verschiede-
nen Bausteinen zusammensetzen. Für Sie gelten die Bedingungen der 

Bausteine, die Sie abgeschlossen haben. Welche das sind, steht in Ihrer 
Versicherungsbestätigung. Bitte lesen Sie sich die Versicherungsbedin-

gungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.  

A Allgemeine Bedingungen (gültig für alle Bausteine 
Ihres Versicherungsschutzes) 

§1 Um was für eine Versicherung handelt es sich? 

(1) Nach Abschluss der Ratenkreditschutzes (Restschuldversicherung) 
zahlen wir im Versicherungsfall  nach diesen Bedingungen die mo-

natlichen versicherten Raten bzw. die Restschuld Ihres Darlehens-
vertrages gemäß dem ursprünglich vereinbarten Tilgungsverlauf. 

(2) Wichtig: Der Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag ist immer  
freiwillig und keine Voraussetzung dafür, dass die Bank Ihnen das 

beantragte Darlehen gewährt.  

§2 Wer kann versichert werden? 

Damit wir Sie versichern können, 
- müssen Sie bei Versicherungsbeginn mindestens das 18. Lebens-

jahr vollendet haben;  
- dürfen Sie bei Beantragung der Versicherung höchstens 66 Jahre alt 

und zum Zeitpunkt des Schadeneintritts maximal 67 Jahre alt sein;  
- müssen Sie Ihren Wohnsitz bzw. Ihren ständigen Aufenthalt in der 

Bundesrepublik Deutschland haben.  

- darf Ihre Darlehenssumme 100.000 EUR nicht überschreiten; 
- muss Ihr Darlehnsvertrag eine Laufzeit von mindestens 6 Monaten 

haben; 
- darf Ihr Darlehensvertrag eine Laufzeit von 120 Monaten nicht über-

schreiten; 
- muss sich Ihr Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland befin-

den, falls Ihr Versicherungsschutz auch eine Arbeitslosigkeitsversi-

cherung enthält. In diesem Fall müssen Sie seit mindestens 12 Mo-
naten bei demselben Arbeitgeber in einer bezahlten, unbefristeten 

und sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit von mindestens 15 
Stunden pro Woche angestellt sein Sind Sie in einem Probearbeits-

verhältnis, als Saisonarbeiter, in projektgebundenen Arbeiten, für 
die Sie speziell angestellt wurden oder im Rahmen einer Berufsaus-

bildung tätig, können Sie in der Arbeitslosigkeitsversicherung nicht 

versichert werden. 

§3 Wie viele Personen können pro Darlehensvertrag versichert 
werden? 

Pro Darlehensvertrag können bis zu zwei Personen (Darl ehensnehmer) 
versichert werden. Sollen zwei Darlehensnehmer in Bezug auf denselben 

Darlehensvertrag versichert werden, wird der Versicherungsschutz in 

Form einer verbundenen Restschuldversicherung gewährt. In diesem Fall 
werden die beiden versicherten Personen im Beitrittsantrag und in der 

Versicherungsbestätigung als „versicherte Person 1“ bzw. als „versicherte  

Person 2“ bezeichnet. Vertragspartner der Bank im Rahmen des Gruppen-
versicherungsvertrages wird nur die versicherte Person 1. Die versicherte  

Person 2 wird im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages mitversi-

chert, wenn sie schriftlich einwilligt. Sie wird jedoch nicht Vertragspart-
nerin der Bank in Bezug auf den Gruppenversicherungsvertrag. Die versi-

cherte Person 1 stellt als Vertragspartnerin für beide zu versichernde Per-
sonen den Beitrittsantrag zum Gruppenversicherungsvertrag und ist ge-

genüber der Bank zur Zahlung des Beitrags verpflichtet. Vertragliche Ge-
staltungsrechte in Bezug auf den Beitritt zum Gruppenversicherungsve r-

trag (z.B. Widerruf, Kündigung) stehen daher nur der versicherten Person 

1 zu, die diese Rechte einheitlich für beide versicherten Personen ausübt.  

§4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt in der Regel an dem Tag, an dem Ihr 

Darlehen ausgezahlt wird. Der genaue Zeitpunkt ist in Ihrem Versiche-
rungsbestätigung ausgewiesen.  

§5 Wann endet Ihr Versicherungsschutz? 

(1) Die Dauer Ihres Versicherungsschutzes ist in Ihrem Versicherungsbe-

stätigung ausgewiesen. 
(2) Wenn sich die Laufzeit Ihres Darlehensver trages verlängert (z.B. 

weil Sie mit der Bank eine Unterbrechung der Ratenzahlungen ver-
einbart haben), verlängert sich die Laufzeit Ihres Versicherungs-

schutzes nicht, es sei denn Sie erhalten von der Bank einen Nach-
trag zu Ihrem Versicherungsbestätigung, der Ihnen die Veränderung 

der Laufzeit bestätigt. 

(3) Der Versicherungsschutz endet, vorzeitig zum frühesten der nach-
folgenden Zeitpunkte: 

- sobald Ihr Darlehensvertrag mit der Cronbank endet, aus welchem 
Grund auch immer. 

- mit Ihrem Tod. 
- drei Monate nachdem Sie Ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 

nach außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt haben.  

- mit dem Wirksamwerden der Kündigung des Versicherungsschut-
zes. 

- Gehört zu Ihrem Versicherungsschutz eine Arbeitsunfähigkeits -  
oder eine Arbeitslosigkeitsversicherung, endet der Versicherungs-

schutz hinsichtlich dieser Risiken vorzeitig bei Ihrem Eintritt in den 
Vorruhestand oder endgültigen Ruhestand. Sie müssen der Bank 

den Eintritt in den endgültigen Ruhestand oder in den Vorruhestand 

anzeigen, damit die Bank Sie vom Gruppenversicherungsvertrag ab-
melden kann. 

§6 Wie können Sie Ihren Versicherungsschutz kündigen? 

(1) Sie können den Versicherungsschutz jederzeit, auch vor Ablauf des 
vereinbarten Versicherungszeitraumes mit einer Frist von 4 Wochen 

zum Schluss eines jeden Versicherungsmonats kündigen. Die Kün-
digung muss in Textform erfolgen und bedarf keiner Begründung. 

Wenn Sie kündigen möchten, senden Sie Ihre Kündigung an Ihre 

Bank. Die Anschrift finden Sie vorne im Abschnitt „Wichtige Ruf-
nummern und Adressen auf einen Blick“.  

(2) Nach Ihrem Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag können Sie  
die versicherten Bausteine nicht separat kündigen, sondern nur den 

gesamten Versicherungsschutz. 

§7 Welches Widerrufsrecht haben Sie? 

Sie können Ihren Beitrittsantrag zum Gruppenversicherungsvertrag ohne 
Angabe von Gründen innerhalb von 30 Tagen widerrufen. Über die Ein-

zelheiten zur Ausübung des Widerrufsrechts und den Beginn der Wider-
rufsfrist informieren wir Sie in den Vertragsinformationen, sowie ein wei-

teres Mal eine Woche nach Abgabe Ihres Beitrittsantrags.  

§8 Wie sind Beitrag und Prämie zu zahlen? 
(1) Sie zahlen als versicherte Person einen Beitrag für den Versiche-

rungsschutz an die Bank. Die Höhe Ihres Beitrages ist in Ihrem Bei-

trittsantrag und in Ihrer Versicherungsbestätigung ausgewiesen. Die  
Bank leitet diesen Beitrag als Prämie an uns weiter. Wenn Sie Ihren 

Beitrag nicht rechtzeitig an die Bank zahlen, ist Ihr Versicherungs-
schutz gefährdet. Sie werden in diesem Fall von der Bank entspre-

chend den Regelungen der §§ 37 und 38 des Versicherungsvertrags-
gesetzes zur Zahlung aufgefordert. Zahlen Sie auch darauf hin nicht, 
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meldet die Bank Sie vom Gruppenversicherungsvertrag ab. Sie ha-
ben dann keinen Versicherungsschutz.  

(2) Ihr Beitrag ist als Einmalbeitrag zu Beginn des Versicherungsschut-

zes zu zahlen. Ihr Beitrag wird von der Bank mitfinanziert, d.h. die 
Bank erhöht Ihren Darlehensbetrag um den Einmalbeitrag. Sie zah-

len Ihren Beitrag somit als Teil Ihrer monatlichen Ratenzahlungen 
während der Laufzeit Ihres Darlehens an die Bank.  

(3) Wenn Ihr Versicherungsschutz vorzeitig endet, erhalten Sie von der 
Bank den noch nicht verbrauchten Teil Ihres Einmalbeitrags erstat-

tet. Die Art und Weise der Erstattung entnehmen Sie bitte der Ver-

einbarung, die Sie hierzu mit der Bank getroffen haben. Die Berech-
nung des zu erstattenden Betrages ist in den Vertragsinformationen 

anhand einer Formel erläutert. Bitte sehen Sie dort nach.  

§9 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie beim Beitritt zum 
Gruppenversicherungsvertrag  und während der Laufzeit Ihres 

Versicherungsschutzes? 

Sie sind bis zur Annahme Ihres Beitrittsantrags zum Gruppenversiche -
rungsvertrag verpflichtet, uns (bzw. der Bank) alle Ihnen bekannten ge-

fahrerheblichen Umstände wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, 
nach denen wir bzw. die Bank in Textform fragen. Gefahrerheblich sind 

die Umstände, die für unsere Entscheidung den Versicherungsschutz 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu gewähren, erheblich 

sind. Über die rechtlichen Folgen einer Verletzung Ihrer vorvertraglichen 
Anzeigepflichten informieren wir Sie bei Abgabe des Beitrittsantrags ge-

sondert. 

Wenn Sie umziehen, teilen Sie bitte der Bank eine Änderung Ihrer An-
schrift umgehend mit. Wenn Sie der Bank eine Anschriftenänderung nicht 

mitteilen, genügt für eine von uns abzugebende Willenserklärungen die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefs an Ihre letzte uns bekannte An-

schrift. 
Bitte beachten Sie, dass auch Ihre Kenntnisse und Ihr Verhalten berück-

sichtigt werden kann, sofern nach den Versicherungsbedingungen oder 

den gesetzlichen Vorschriften die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, § 47 VVG.  

§10 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Die Versicherungsleistung zahlen wir unwiderruflich an Ihre Bank. 
Ihr Recht, einen hiervon abweichenden Bezugsberechtigten zu be-

stimmen (§ 159 Versicherungsvertragsgesetz), sowie die Abtretung 

oder Verpfändung von Ansprüchen aus dem Vertrag ist vertraglich 
ausgeschlossen. Die Bank schreibt die Versicherungsleistung Ihrem 

Darlehenskonto gut. Die Bank zahlt etwaige Mehrbeträge unverzüg-
lich an Sie bzw. Ihre Erben aus.  

(2) Abweichend von § 44 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz können 
Sie (bzw. im Falle Ihres Todes Ihre Erben) auch ohne Zustimmung 

der Bank Ansprüche aus einem Versicherungsfall  im eigenen Namen 

gerichtlich geltend machen, vorausgesetzt dass mit der Klage eine 
Zahlung an die Bank zugunsten Ihres Darlehenskontos verfolgt 

wird.  
(3) Abweichend von § 35 Versicherungsvertragsgesetz steht uns kein 

Aufrechnungsrecht Ihnen gegenüber zu.  

§11 Wie sind Sie an dem Überschuss und den Bewertungsreserven 
beteiligt? 

Sie sind als versicherte Person nicht am Überschuss und den Bewertungs-

reserven beteiligt. Da es sich um eine reine Risikoversicherung handelt, 
besteht kein Rückkaufswert.  

§12 Wann dürfen wir eine Bedingungsanpassung vornehmen? 

(1) Wenn eine Bestimmung in unseren Versicherungsbedingungen 
durch eine höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen be-

standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt werden 

sollte, können wir diese durch eine neue Regelung ersetzen, sofern 
dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist oder wenn das 

Festhalten an dem Vertrag ohne eine neue Regelung für eine Ver-
tragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der ande-

ren Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde.  
(2) Eine Bedingungsanpassung ist nur zulässig, wenn die im Vertrag 

entstandene Regelungslücke nicht durch eine gesetzliche Bestim-

mung geschlossen werden kann. Die Bank und die versicherte Per-
son dürfen durch die neue Regelung nicht schlechter gestellt wer-

den als sie nach der ersetzten Regelung gestanden hätten. Dies gilt 

insbesondere für den Umfang des Versicherungsschutzes.  
(3) Die neue Regelung wird der Bank als Versicherungsnehmerin und 

Ihnen als der versicherten Person in Textform mitgeteilt und erläu-
tert.  

§13 Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versiche-

rungs-schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien 
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 

Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-

nanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, so-
weit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bun-

desrepublik Deutschland entgegenstehen.  

§14 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-

stand? 
(1) Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsschutz unterliegen dem 

deutschen Recht. 
(2) Für gegen uns gerichtete Ansprüche aus dem Versicherungsschutz 

ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk wir unseren Sitz haben 
(Offenbach am Main) oder das Gericht, in dessen Bezirk der Versi-

cherungsschutz abgeschlossen wurde. Außerdem ist das Gericht 

zuständig, in dessen Bezirk die Bank oder Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, ist das für den Ort unseres Geschäftssitzes in Offen-

bach am Main zuständige Gericht zuständig.  

§15 Verjährung 
Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsschutz verjähren in drei Jahren. 

Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspr uch uns 

gegenüber entstanden ist und der Anspruchsteller von den Anspruch be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-

sigkeit hätte erlangen müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis verjähren alle Ansprüche zehn Jahre, nach-

dem sie entstanden sind. Ist der Anspruch aus dem Vertrag bei uns ange-
meldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 

dem unsere Entscheidung dem Anspruchssteller in Textform zugeht. 

B Besondere Bedingungen für die Lebensversiche-
rung (Baustein Leben) 

§1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 

(1) Der Baustein Leben sichert Ihre Zahlungsverpflichtungen im Falle 
Ihres Todes ab. Die Versicherungssumme fällt mit der Laufzeit des 

Darlehens. Sie entspricht dem vereinbarten Tilgungsverlauf des ver-
sicherten Darlehensvertrages bei Eintritt des Versicherungsfalls,  

maximal 100.000 EUR. 
(2) Bei Ablauf der Lebensversicherung wird keine Leistung fällig.  

§2 Wartezeit 

Für Leistungen aus der Lebensversicherung besteht keine Wartezeit. 

§3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlos-

sen? 
(1) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn  

- Sie sich innerhalb der ersten 24 Monate ab Beginn des Versiche-
rungsschutzes selbst töten, oder an den Folgen absichtlicher 

Selbstverletzung sterben. Wird uns jedoch nachgewiesen, dass Sie 

die Selbsttötung oder Selbstverletzung in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden Zustand krankhafter Geistesstörung 

begangen haben, leisten wir. 
oder der Versicherungsfall  

- unmittelbar oder mittelbar durch Krieg, unabhängig vom Vorliegen 
oder Nichtvorliegen einer Kriegserklärung, Aufruhr, Unruhe, Auf-

stand, Rebellion, Revolution, nukleare Ereignisse, rechtswidrigen 
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Streik, Beschlagnahme oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, 
oder 

- durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 

chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vor-
sätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemi-

schen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerich-
tet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen 

zu gefährden, oder 
- durch Terrorakte; Terrorakte sind jegliche Handlungen von Perso-

nen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 

ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst und 
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-

breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtun-
gen Einfluss zu nehmen, oder 

- in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der vor-
sätzlichen Ausführung oder dem strafbaren Versuch einer Straftat 

durch Sie, oder 

- durch eine Sucht (z.B. Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmiss-
brauch) , einschließlich deren Folgen, oder durch eine durch Trun-

kenheit bedingte Bewusstseinsstörung von Ihnen, oder 
- durch eine widerrechtliche Handlung, mit der vorsätzlich der Versi-

cherungsfall herbeigeführt wurde.  
(2) Für einen Versicherungsfall, der in den ersten 12 Monaten nach Ab-

gabe Ihres Beitrittsantrags eintritt, besteht kein Versicherungs-

schutz, wenn dieser Versicherungsfall in ursächlichem Zusammen-
hang mit einer der nachgenannten Erkrankungen steht, die Ihnen 

bei Abgabe des Beitrittsantrags bekannt war und wegen der Sie in 
den 12 Monaten vor Abgabe Ihres Beitrittsantrags  ärztlich behan-

delt wurden: 
- eine der folgenden Erkrankungen des Herzens bzw. des Kreislauf- 

und Gefäßsystems: Herzinfarkt, chronisch ischämische Herzkrank-

heit, koronare Herzerkrankung (KHK), Herzinsuffizienz, Kardiomyo-
pathien, periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), Aneu-

rysma, Herzrhythmusstörungen, Myokarditis, Herzklappeninsuffizi-
enz und -stenosen, Embolien; 

- eine der folgenden Erkrankungen des Gehirns: Hirnblutung, Schlag-
anfall, Hirnarteriosklerose, Hirnvenenthrombose;  

- eine der folgenden Erkrankungen des Stoffwechselkreislaufs: insu-

linpflichtiger Diabetes mellitus, Adipositas, Rheuma, Gicht;  
- eine der folgenden Erkrankungen der Verdauungsorgane: Morbus 

Crohn, Colitis ulcerosa, Darmverschluss, Ösophagusvarizen, Ma-
gen- und Darmgeschwüre, Leberzirrhose, Leberinsuffizienz, Bauch-

speicheldrüsenentzündung; 
- eine der folgenden Erkrankungen der Lunge bzw. der Atemwege: 

chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenemphy-

sem, Asthma bronchiale, Lungenembolie, Lungenödem, Schlafap-
noesyndrom; 

- eine der folgenden neurologischen Erkrankungen: Parkinson Syn-
drom, Multiple Sklerose, Demenz, Epilepsie;  

- irgendeine Krebserkrankung; 
- eine der folgenden Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke und 

Knochen oder des Muskel-Skelett-Systems: Arthrosen, Lenden-, 

Brust- oder Halswirbelsyndrom, Bandscheibenprolaps, Bandschei-
benprotrusion, Impingementsyndrom, Osteoporose, Frakturen, 

Sehnen- und 
- Bänderrisse, Arthritis, Lumbago, Karpaltunnelsyndrom, Epicondy-

litis, Meniskus-Schaden, Bursitis; 
- eine der folgenden Infektionskrankheiten: HIV-Infektionen/Aids, 

Hepatitis, Borreliose; 

- jegliche psychische Erkrankung; 
- Nierenversagen, Niereninsuffizienz.  

§4 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Ihre Erben bei Eintritt 

eines Versicherungsfalls? 
(1) Ihre Erben müssen uns den Eintritt des Versicherungsfalls in Text-

form mitteilen. Unsere Anschrift finden Ihre Erben im Abschnitt 
„Wichtige Rufnummern und Adressen auf einen Blick“.  Damit wir 

den Leistungsfall  prüfen können, benötigen wir:  

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort enthält.  

- ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todes-
ursache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tode 

geführt hat. 

- eine Bescheinigung Ihrer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse, 
die alle in den letzten drei Jahren gestellten Diagnosen und Zeit-

räume von Arbeitsunfähigkeit ausweist, wenn der Versicherungsfall 
innerhalb der ersten 24 Monaten nach Beginn des Versicherungs-

schutzes eintritt. 
(2) Ihre Erben müssen uns sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache 

einreichen. Wenn uns Unterlagen in anderen Sprachen eingereicht 

werden, sind wir berechtigt, Ihren Erben die Übersetzungskosten in 
Rechnung zu stellen bzw. von der Versicherungsleistung abzuzie-

hen. Zur Klärung unserer Leistungspflicht bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls können wir notwendige weitere Nachweise verlangen 

und selbst erforderliche Erhebungen anstellen. Die mit den Nach-
weisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungs-

leistung beansprucht.  

(3) Verletzen Ihre Erben eine der in Abs. 1 bis 4 genannten Obliegenhei-
ten vorsätzlich, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Ihre Erben 
uns beweisen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-

zung bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, soweit Ihre Erben uns 

nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-

stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.  

§5 Wann ist uns ein Versicherungsfall anzuzeigen? 
Ein Versicherungsfall  in der Lebensversicherung sollte uns schnellstmög-

lich angezeigt werden, damit wir den Leistungsanspruch prüfen können, 
spätestens jedoch innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (siehe Teil 

A§15). 

C Besondere Bedingungen für die Arbeitsunfähig-
keitsversicherung (Baustein Arbeitsunfähigkeit) 

§1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 

(1) Sie sind im Baustein Arbeitsunfähigkeit dann versichert, wenn Sie 
bei Eintritt des Versicherungsfalls keiner versicherten Vollzeitbe-

schäftigung nachgehen. Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungs-
schutzes im Baustein Arbeitsunfähigkeit versichert sind, Sie aber 

während der Laufzeit eine versicherte Vollzeitbeschäftigung aufneh-
men, endet Ihre Versicherung bei Arbeitsunfähigkeit. Ab diesem 

Zeitpunkt ist für Sie eine Arbeitslosigkeitsversicherung (gemäß Teil  

D) bei gleichem Beitrag abgeschlossen. Der Wechsel erfolgt auto-
matisch. Sie müssen uns den Wechsel des beruflichen Status nicht 

anzeigen. Es ist ausreichend, wenn wir darüber bei Eintritt eines 
Leistungsfalles informiert werden. Leistungen aus den Bausteinen  

Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit können nicht gleichzeitig  
beansprucht werden. 

(2) Wenn Sie während der Dauer des Versicherungsschutzes arbeitsun-

fähig werden, zahlen wir nach Ablauf der ersten 42 Tage (Karenzzeit) 
Ihre fällig werdenden versicherten Raten für jeden weiteren vollen 

Monat, in dem Sie ununterbrochen arbeitsunfähig sind. Wir leisten 
nicht für Zeiträume, die kürzer sind als ein Monat. Wir zahlen die 

Versicherungsleistung jeweils am Ende eines Monats für den abge-
laufenen Monat, sofern uns die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit 

nachgewiesen wurde. 

(3) Der Versicherungsfall  beginnt an dem Tag, an dem Ihre Arbeitsunfä-
higkeit von einem in Deutschland zugelassenen und praktizieren-

den Arzt unter Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung be-
scheinigt worden ist und endet an dem Tag, an dem Sie Ihre beruf-

liche Tätigkeit ganz oder teilweise wieder aufnehmen oder an dem 
Tag ab dem Sie vorübergehend oder dauerhaft eine Rente wegen 

Erwerbsminderung beziehen oder erwerbsunfähig sind.  

(4) Die monatliche Versicherungsleistung entspricht der versicherten 
Rate gemäß Bestätigung in der Versicherungsbestätigung. Wir zah-
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len die versicherte Rate, maximal 2.000 EUR, bis zum Ende der an-
fänglich vereinbarten Laufzeit des Darlehensvertrages, höchstens 

bis zu 12 Monate pro Versicherungsfall. Eine eventuell vereinbarte 

erhöhte Schlussrate ist nicht versichert. 
(5) Sie sind auch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit versichert. Die Karenz-

zeit beginnt in jedem Fall der Arbeitsunfähigkeit erneut zu laufen. 
Beruht eine Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 180 Tagen nach Been-

digung einer vorhergehenden Arbeitsunfähigkeit auf derselben Ur-
sache, gilt dies als derselbe Leistungsfall. Die Leistungen werden 

ohne eine neue Karenzzeit fortgeführt.   

§2 Wartezeit 

Für Leistungen aus der Arbeitsunfähigkeitsversicherung besteht 
keine Wartezeit. 

§3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlos-

sen? 
(1) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn der 

Versicherungsfall  

- unmittelbar oder mittelbar durch Krieg, unabhängig vom Vorliegen 
oder Nichtvorliegen einer Kriegserklärung, Aufruhr, Unruhe, Auf-

stand, Rebellion, Revolution, nukleare Ereignisse, rechtswidrigen 
Streik, Beschlagnahme oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, 

oder 
- durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 

chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vor-

sätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemi-
schen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerich-

tet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen 
zu gefährden, oder 

- durch Terrorakte; Terrorakte sind jegliche Handlungen von Perso-
nen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 

ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst und 

Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtun-

gen Einfluss zu nehmen, oder 
- in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der vor-

sätzlichen Ausführung oder dem strafbaren Versuch einer Straftat 
durch Sie, oder 

- durch eine Sucht (z.B. Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmiss-

brauch) , einschließlich deren Folgen, oder durch eine durch Trun-
kenheit bedingte Bewusstseinsstörung von Ihnen, oder 

- durch eine widerrechtliche Handlung, mit der vorsätzlich der Versi-
cherungsfall herbeigeführt wurde.  

(2) Für einen Versicherungsfall, der in den ersten 12 Monaten nach Ab-
gabe Ihres Beitrittsantrags eintritt, besteht kein Versicherungs-

schutz, wenn dieser Versicherungsfall  in ursächlichem Zusammen-

hang mit einer der nachgenannten Erkrankungen steht, die Ihnen 
bei Abgabe des Beitrittsantrags bekannt war und wegen der Sie in 

den 12 Monaten vor Abgabe Ihres Beitrittsantrags ärztlich behan-
delt wurden: 

- eine der folgenden Erkrankungen des Herzens bzw. des Kreislauf- 
und Gefäßsystems: Herzinfarkt, chronisch ischämische Herzkrank-

heit, koronare Herzerkrankung (KHK), Herzinsuffizienz, Kardiomyo-

pathien, periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), Aneu-
rysma, Herzrhythmusstörungen, Myokarditis, Herzklappeninsuffizi-

enz und -stenosen, Embolien; 
- eine der folgenden Erkrankungen des Gehirns: Hirnblutung, Schlag-

anfall, Hirnarteriosklerose, Hirnvenenthrombose;  
- eine der folgenden Erkrankungen des Stoffwechselkreislaufs: insu-

linpflichtiger Diabetes mellitus, Adipositas, Rheuma, Gicht;  

- eine der folgenden Erkrankungen der Verdauungsorgane: Morbus 
Crohn, Colitis ulcerosa, Darmverschluss, Ösophagusvarizen, Ma-

gen- und Darmgeschwüre, Leberzirrhose, Leberinsuffizienz, Bauch-
speicheldrüsenentzündung; 

- eine der folgenden Erkrankungen der Lunge bzw. der Atemwege: 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenemphy-

sem, Asthma bronchiale, Lungenembolie, Lungenödem, Schlafap-

noesyndrom; 

- eine der folgenden neurologischen Erkrankungen: Parkinson Syn-
drom, Multiple Sklerose, Demenz, Epilepsie;  

- irgendeine Krebserkrankung; 

- eine der folgenden Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke und 
Knochen oder des Muskel-Skelett-Systems: Arthrosen, Lenden-, 

Brust- oder Halswirbelsyndrom, Bandscheibenprolaps, Bandschei-
benprotrusion, Impingementsyndrom, Osteoporose, Frakturen, 

Sehnen- und 
- Bänderrisse, Arthritis, Lumbago, Karpaltunnelsyndrom, Epicondy-

litis, Meniskus-Schaden, Bursitis; 

- eine der folgenden Infektionskrankheiten: HIV-Infektionen/Aids, 
Hepatitis, Borreliose; 

- jegliche psychische Erkrankung; 
- Nierenversagen, Niereninsuffizienz. 

Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn  
- Die berufliche Tätitgkeit während des gesetzlichen Mutterschutze s 

oder der gesetzlichen Elternzeit nicht ausgeübt wird, oder  

- Sie Krankheiten oder einen Kräfteverfall vorsätzlich herbeigeführt, 
sich absichtlich selbst verletzt oder versucht haben, sich selbst zu 

töten. 
- Wir zahlen wir keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit solange 

Sie Leistungen wegen Arbeitslosigkeit erhalten und umgekehrt.  

§4 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie bei Eintritt des 
Versicherungsfalls? 

(1) Sie müssen uns den Eintritt des Versicherungsfalls in Textform mit-

teilen. Unsere Anschrift finden Sie im Abschnitt „Wichtige Rufnum-
mern und Adressen auf einen Blick“. Damit wir den Leistungsfall  

prüfen können, müssen Sie uns folgende Unterlagen einreichen:  
- die vollständig ausgefüllte Leistungsfallmeldung. Diese muss einen 

Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit und deren Ursache beinhalten 
und durch einen in Deutschland zugelassenen und praktizierenden 

Arzt ausgestellt werden, 

- eine Bescheinigung Ihrer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse, 
die alle in den letzten drei Jahren gestellten Diagnosen und Zeit-

räume von Arbeitsunfähigkeit ausweist, wenn der Versicherungsfall 
innerhalb der ersten 24 Monaten nach Beginn des Versicherungs-

schutzes eintritt., 
- bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit: einen monatlichen Nach-

weis über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit auf dem dafür 

vorgesehenen Formular (Folgebescheinigung).  
(2) Sie müssen uns sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache einrei-

chen. Wenn Sie uns Unterlagen in anderen Sprachen einreichen, 
sind wir berechtigt, Ihnen die Übersetzungskosten in Rechnung zu 

stellen bzw. von der Versicherungsleistung abzuziehen. Zur Klärung 
unserer Leistungspflicht bei Eintritt des Versicherungsfalls sowie bei 

Folgeanträgen können wir notwendige weitere Nachweise verlan-

gen und selbst erforderliche Erhebungen anstellen. Die mit den 
Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-

rungsleistung beansprucht. Ferner können wir, dann allerdings auf 
unsere Kosten, verlangen, dass Sie durch einen von uns bestimm-

ten, zugelassenen und praktizierenden Arzt untersucht werden. 
(3) Verletzen Sie eine der in Abs. 1 bis 2 genannten Obliegenheiten vor-

sätzlich, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob fahr-

lässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. Das 

Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Sie uns bewei-
sen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung bleibt 

unsere Leistungspflicht bestehen, soweit Sie uns nachweisen, dass 
die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststel-

lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-

fang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.  

§5 Wann und wie ist uns ein Versicherungsfall mitzuteilen? 
Sie müssen uns einen Versicherungsfall  innerhalb einer Frist von 3 Mona-

ten nach seinem Eintritt in Textform mitteilen. Dauert die Arbeitsunfähig-
keit mehr als einen Monat an, müssen Sie uns innerhalb von 3 Monaten 

nach Ablauf des Monats, für den Sie eine Leistung beanspruchen, einen 

Nachweis über die Fortdauer (Folgebescheinigung) vorlegen. Wenn Sie 
uns einen Versicherungsfall  nicht innerhalb von 3 Monaten mitteilen bzw. 
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eine Folgebescheinigung nicht innerhalb dieser Frist vorlegen, entsteht 
der Anspruch auf Versicherungsleistung frühestens mit dem Monat der 

Anzeige bzw. der Vorlage. 

D Besondere Bedingungen für die Arbeitslosigkeits-
versicherung (Baustein Arbeitslosigkeit) 

§1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 

(1) Sie sind in der Arbeitslosigkeitsversicherung versichert, wenn Sie  
bei Eintritt des Versicherungsfalls einer versicherten Vollzeitbeschäf-

tigung nachgehen. Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsschut-
zes im Baustein Arbeitslosigkeit versichert sind, Ihre versicherte Voll-

zeitbeschäftigung aber während der Laufzeit des Versicherungs-
schutzes aufgeben, wenn Sie in ein Beamtenverhältnis übernom-

men oder Hausfrau/-mann werden), endet Ihre Arbeitslosigkeits-

versicherung. Ab diesem Zeitpunkt ist für Sie eine Versicherung bei 
Arbeitsunfähigkeit (gemäß Teil C) bei gleichem Beitrag abgeschlos-

sen. Der Wechsel erfolgt automatisch. Sie müssen uns den Wechsel 
des beruflichen Status nicht anzeigen. Es ist ausreichend, wenn wir 

darüber bei Eintritt eines Leistungsfalles informiert werden. Leis-
tungen aus den Bausteinen Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit 

können nicht gleichzeitig beansprucht werden.  

(2) Wenn Sie während der Dauer des Versicherungsschutzes aus einer 
versicherten Vollzeitbeschäftigung heraus unverschuldet arbeitslos 

werden, zahlen wir nach Ablauf der ersten 90 Tage (Karenzzeit) Ihre 
fällig werdenden versicherten Raten für jeden weiteren vollen Mo-

nat, in dem Sie ununterbrochen arbeitslos sind. Wir leisten nicht für 
Zeiträume, die kürzer als ein Monat sind. Wir zahlen die Versiche-

rungsleistung jeweils am Ende eines Monats für den abgelaufenen 

Monat, sofern uns die Fortdauer der Arbeitslosigkeit nachgewiesen 
wurde 

(3) Der Versicherungsfall  beginnt an dem Tag, an dem Sie unverschul-
det arbeitslos geworden sind. 

(4) Die monatliche Versicherungsleistung entspricht der versicherten 
Rate gemäß Bestätigung in der Versicherungsbestätigung. Wir zah-

len die versicherte Rate, maximal 2.000 EUR, bis zum Ende der an-

fänglich vereinbarten Laufzeit des Darlehensvertrages, höchstens 
bis zu 12 Monate pro Versicherungsfall. Eine eventuell vereinbarte 

erhöhte Schlussrate ist nicht versichert. 
(5) Sie sind auch bei erneuter Arbeitslosigkeit versichert. Um einen 

neuen Versicherungsfall  geltend machen zu können, müssen Sie er-
neut seit mindestens 12 Monaten bei demselben Arbeitgeber in ei-

nem unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-

hältnis beschäftigt sein. Ihre wöchentliche Arbeitszeit muss min-
destens 15 Stunden pro Woche betragen. Die Höchstleistungsdauer 

beträgt maximal 24 Monate für alle Versicherungsfälle während der 
Laufzeit Ihres Versicherungsschutzes.  

§2 Was ist unverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedin-

gungen? 
(1) Unverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt 

vor, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

- Sie sind aus einer versicherten Vollzeitbeschäftigung während der 
Dauer des Versicherungsschutzes unverschuldet arbeitslos gewor-

den; 
- Die Arbeitslosigkeit muss Folge einer Kündigung des Arbeitgebers 

oder einer einvernehmlichen Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 
im Rahmen der vergleichsweisen Erledigung des Kündigungs-

schutzprozesses oder zur Abwendung einer betriebsbedingten Kün-

digung sein; eine Arbeitslosigkeit aufgrund einer Kündigung, die be-
reits vor Beginn des Versicherungsschutzes ausgesprochen wurde, 

ist nicht versichert; 
- Sie müssen sich aktiv um Arbeit bemühen;  

- Sie müssen bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos gemel-
det sein sowie Arbeitslosengeld I beziehen und/oder erfolgreich be-

antragt haben; 

- Sie sind nicht gegen Entgelt tätig, es sei denn im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung. 

(2) Kurzarbeit (§ 169 SGB III) ist keine Arbeitslosigkeit im Sinne dieses 
Versicherungsvertrages. 

(3) Tritt der Versicherungsfall im Rahmen eines befristeten, sozialversi-

cherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses von mindestens 15 Stun-
den pro Woche ein, so leisten wir, wenn Sie aus diesem Arbeitsver-

hältnis heraus unvorhersehbar und unverschuldet arbeitslos wer-
den, nicht jedoch bei Ablauf der vertraglich vereinbarten Befristung. 

§3 Wartezeit 

(1) Für Leistungen aus der Arbeitslosigkeitsversicherung besteht eine 

Wartezeit von 30 Tagen ab Beginn des Versicherungsschutzes. Für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf der Wartezeit eintreten oder bei 

denen eine Kündigung vor Ablauf der Wartezeit ausgesprochen 
wird, zahlen wir keine Leistungen und zwar auch dann nicht, wenn 

der Versicherungsfall  nach Ende der Wartezeit noch andauert. 
(2) Waren Sie zum Zeitpunkt des wirksamen Beitritts zum Gruppenver-

sicherungsvertrag noch keine zwölf (12) Monate bei dem gleichem 

Arbeitgeber unbefristet, sozialversicherungspflichtig und entgelt-
lich mit einer allgemeinen Wochenstundenzahl von mind. fünfzehn 

(15) Wochenstunden beschäftigt, verlängert sich die Wartezeit um 
denjenigen Zeitraum, der für eine 12-monatige Beschäftigung vor 

wirksamer Einbeziehung fehlte. 
(3) Sollten Sie zu Beginn des Versicherungsschutzes Kurzarbeit (§ 169 

SGB III) leisten, dauert die Wartezeit solange bis die Kurzarbeit en-
det, mindestens die in Absatz 1 genannte Frist. Eine Kündigung, die 

aus einer zu Beginn des Versicherungsschutzes bestehenden Kurz-

arbeit heraus erfolgt, ist nicht versichert.  
(4) Wenn Sie Ihren Versicherungsschutz kündigen und im unmittelba-

ren Anschluss daran einen neuen Versicherungsschutz abschließen 
(z.B. um die Versicherungsleistung zu verändern), rechnen wir die 

bereits zurückgelegte Wartezeit in der Höhe der Versicherungsleis-
tung des gekündigten Vertrages auf Ihren neu abgeschlossenen Ver-

sicherungsschutz an. Für den Differenzbetrag zwischen der bisheri-

gen und der erhöhten Darlehensrate beginnt dann eine neue Warte-
zeit. 

§4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlos-

sen? 
(1) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn der 

Versicherungsfall  

- unmittelbar oder mittelbar durch Krieg, unabhängig vom Vorliegen 
oder Nichtvorliegen einer Kriegserklärung, Aufruhr, Unruhe, Auf-

stand, Rebellion, Revolution, nukleare Ereignisse, rechtswidrigen 
Streik, Beschlagnahme oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, 

oder 
- durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 

chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vor-

sätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemi-
schen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerich-

tet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen 
zu gefährden, oder 

- durch Terrorakte; Terrorakte sind jegliche Handlungen von Perso-
nen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 

ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sin d, Angst und 

Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtun-

gen Einfluss zu nehmen, oder 
- in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der vor-

sätzlichen Ausführung oder dem strafbaren Versuch einer Straftat 
durch Sie, oder 

- durch eine Sucht (z.B. Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmiss-

brauch) , einschließlich deren Folgen, oder durch eine durch Trun-
kenheit bedingte Bewusstseinsstörung von Ihnen, oder 

- durch eine widerrechtliche Handlung, mit der vorsätzlich der Versi-
cherungsfall herbeigeführt wurde.  

(2) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn  

− Sie Auszubildender, Kurzarbeiter oder Saisonarbeiter sind; 
− die Arbeitslosigkeit unmittelbar nach Beendigung eines (auch)  

zweckgebundenen Arbeits- bzw. Dienstvertrags aufgrund des Ein-

tretens des vertraglich vereinbarten Zwecks eintritt,  
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− Sie bei Stellung des Antrags auf Teilnahme am Restkreditschutz zur 

Arbeitslosigkeit die bevorstehende Beendigung der beruflichen Tä-
tigkeit kannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht kannten, 

− Sie bei der Agentur für Arbeit trotz der eingetretenen Arbeitslosig-

keit keine Leistungen beantragt haben,  
− Sie kein Arbeitslosengeld (Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld) 

von der Agentur für Arbeit oder eine sonstige Zuwendung erhalten, 

deren Grund der Arbeitslosigkeit aus gesetzlichen Gründen gleich-
gesetzt wird, 

− Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles in einem Arbeitsverhältnis 
bei einem Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten bzw. 

bei einem Unternehmen, das von Ihnen selbst, einem Ehegatten 

oder einem in direkter Linie Verwandten beherrscht wird, standen,  
− Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles freiwilligen Wehr-, Zivil- oder 

Bundesfreiwilligendienst leisten, 

− die Arbeitslosigkeit durch die vorsätzliche Herbeiführung von 
Krankheiten oder Kräfteverfall, vorsätzliche Selbstverletzung oder 

versuchte Selbsttötung durch Sie verursacht wurde, es sei denn, die 
Tat wurde in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden 

Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen,  

− oder mit dem Tag, an dem Sie in den Alters- oder Vorruhestand ein-
treten. 

(3) Wir zahlen wir keine Leistungen wegen Arbeitslosigkeit solange Sie  
Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten und umgekehrt. 

§5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie bei Eintritt des 

Versicherungsfalls? 

(1) Sie müssen uns den Eintritt des Versicherungsfalls in Textform mit-
teilen. Unsere Anschrift finden Sie im Abschnitt „Wichtige Rufnum-

mern und Adressen auf einen Blick“. Damit wir den Leistungsfall  
prüfen können, müssen Sie uns folgende Unterlagen einreichen:  

- eine Kopie Ihres Arbeitsvertrages;  

- eine Kopie des Kündigungsschreibens Ihres Arbeitgebers sowie  
- eine Bescheinigung der zuständigen Agentur für Arbeit, dass Sie ar-

beitslos gemeldet sind und Arbeitslosengeld beziehen oder bean-
tragt haben. 

- bei fortbestehender Arbeitslosigkeit müssen Sie uns das Fortbeste-
hen der Arbeitslosigkeit jeden Monat auf dem dafür vorgesehenen 

Formular melden. 

(2) Sie müssen uns sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache einrei-
chen. Wenn Sie uns Unterlagen in anderen Sprachen einreichen, 

sind wir berechtigt, Ihnen die Übersetzungskosten in Rechnung zu 
stellen bzw. von der Versicherungsleistung abzuziehen. Zur Klärung 

unserer Leistungspflicht bei Eintritt des Versicherungsfalls sowie bei 
Folgeanträgen können wir notwendige weitere Nachweise verlan-

gen und selbst erforderliche Erhebungen anstellen. Die mit den 

Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versic he-
rungsleistung beansprucht. 

(3) Verletzen Sie eine der in Abs. 1 bis 3 genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob fahr-

lässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. Das 

Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Sie uns bewei-

sen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung bleibt 
unsere Leistungspflicht bestehen, soweit Sie uns nachweisen, dass 

die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-

fang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.  

§6 Wann und wie ist uns ein Versicherungsfall mitzuteilen? 
Sie müssen uns einen Versicherungsfall innerhalb einer Frist von 3 Mona-

ten nach seinem Eintritt mitteilen. Dauert die Arbeitslosigkeit länger als 

einen Monat an, müssen Sie uns innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 
des Monats, für den Sie eine Leistung beanspruchen, einen Nachweis 

über die Fortdauer (Folgebescheinigung) vorlegen. Wenn Sie uns einen 
Versicherungsfall  nicht innerhalb von 3 Monaten mitteilen bzw. eine 

Folgebescheinigung nicht innerhalb dieser Frist vorlegen, entsteht der 
Anspruch auf Versicherungsleistung frühestens mit dem Monat der An-

zeige bzw. der Vorlage. 


